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Ortsgemeinde Fluterschen 

 
 

 

Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderates 

Tag Dienstag, 19. Juli 2022 

Ort Vereinsheim "Ob da Eck" 

Beginn der Sitzung 19:00 Uhr 

Ende der Sitzung 20:35 Uhr 

anwesend 

1. Ortsbürgermeister Ralf Lichtenthäler als Vorsitzender 

2. Beigeordneter Arnd Berger 

3. Carsten Dünner 

4. Ilka Hoffmann 

5. Susanne Kopper-Mertgen 

6. Hans-Jürgen Laumann 

7. Tanja Lück 

8. Friedel Sohn 

 

abwesend 

Klaus Lauterbach 

Martina Asbach-Sauer 

Torsten Henn 

Mischa Katzwinkel 

 

Schriftführer 

Ralf Lichtenthäler  

 

Zu dieser Sitzung wurde ordnungsgemäß eingeladen.  

Die gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder beträgt: 12 

Der Ortsgemeinderat Fluterschen ist beschlussfähig.  

 

Tagesordnung 
 

Öffentliche Sitzung 

1. Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 für den 

Zweckverband „Friedhof Almersbach-Fluterschen-Stürzelbach“ 
 

2. Zustimmung zur Annahme von Zuwendungen 
 

3. Seniorenfeier 2022  
 

4. Verschiedenes  
 

5. Einwohnerfragestunde  
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Öffentliche Sitzung 

TOP 1 Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 

2023 für den Zweckverband „Friedhof Almersbach-Fluterschen-Stürzelbach“ 

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 liegt den 

Ratsmitgliedern vor. 

 

Beschlussempfehlung: 

Es wird der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit 

folgenden Festsetzungen beschlossen: 

 

 

 

Festgesetzt werden Haushaltsjahr 2023

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 66.020 € 38.620 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 66.020 € 38.620 €

der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf 0 € 0 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -52.020 € -25.870 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 15.000 € 15.000 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 € 0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 15.000 € 15.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 38.020 € 10.870 €

Veränderung der liquiden Mittel -38.020 € -10.870 €

Haushaltsjahr 2022

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf 0 € 0 €

verzinste Kredite auf 0 € 0 €

zusammen auf 0 € 0 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2023

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen

Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 € 0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren

voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 € 0 €

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2022

§ 3
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Abstimmungsergebnis: 
 

 

 

einstimmig (8 Ja-Stimmen) 
 

 
 

 

TOP 2 Zustimmung zur Annahme von Zuwendungen 

 

§ 94 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) regelt den Umgang mit Sponsoringleistungen, Spenden, Schen-

kungen und ähnlichen Zuwendungen an kommunalen Gebietskörperschaften. 

 

Danach entscheidet über Annahme und Vermittlung von nachstehenden Leistungen der Ortsgemeinde-

rat. 

 

Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen wird die Entgegennahme der Angebote der Aufsichtsbe-

hörde angezeigt.  

 

Beschluss: 

Der Ortsgemeinderat beschließt, folgende Spenden anzunehmen: 

 
Nr. Art der Zuwendung/  

Verwendungszweck 

Betrag Zuwendungsgeber/ Einzahler Beziehungen zum 

Zuwendungsgeber 

1 
Spende Flursäuberung Fluter-

schen 

150,00 € Herr Bernd Jagenberg, Hoffnungs-

thal, 57610 Almersbach  

keine 

Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 10 Abs. 1 Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit kann der Zweckverband 

zur Deckung des Finanzbedarfs eine Verbandsumlage von den Verbandsmitgliedern erheben. 

Umlagegrundlage ist gemäß § 11 der Verbandsordnung des Friedhofverbands Almersbach-Fluterschen-Stürzelbach

die Einwohnerzahl nach § 130 der Gemeindeordnung. 

Der Umlagbedarf beträgt für das 42.320 € 15.270 €

und verteilt sich auf die Ortsgemeinden Almersbach 13.215 € 4.768 €

Fluterschen 21.273 € 7.676 €

Stürzelbach 7.832 € 2.826 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 16.206 € .

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 16.206 € .

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 16.206 € .

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 16.206 € .

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 16.206 € .

§ 4

Umlagen

Haushaltsjahr 2022

§ 5

Eigenkapital

Haushaltsjahr 2023

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß

§ 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 0 € 0 €

überschritten sind. 

Haushaltsjahr 2023

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 € 0 €

sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2022
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2 
Spende Heimatpflege Kultur-

förderung (Maifeier) 

250,00 € Westerwald Bank eG, Volks- und 

Raiffeisenbank, Kirchstraße 2-4, 

56410 Montabaur 

keine 

 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 

 

einstimmig (8 Ja-Stimmen) 
 

 
 

 

TOP 3 Seniorenfeier 2022 

 

Zwei Jahre musste die normalerweise in der Vorweihnachtszeit veranstaltete Seniorenfeier der Ortsge-

meinde coronabedingt ausfallen. Der Vorsitzende schlägt daher vor, die Senioren in diesem Jahr zu einer 

Veranstaltung im Sommer einzuladen. Als Termin wird der 04.09.2022 festgelegt. Die Veranstaltung soll 

im Vereinsheim „Ob da Eck“ stattfinden. 

 
 

 

TOP 4 Verschiedenes 

 

 Ratsmitglied Friedel Sohn teilt mit, dass an den vor einigen Jahren gepflanzten Obstbäumen teilweise 

die Befestigungspfähle von Traktoren umgefahren oder aber auch abgefault sind. Er regt an, diese zu 

erneuern. 

 Als Termin für die Rückschnittaktion am Kinderspielplatz wird der 20.08.2022 festgelegt. Es wird 

angeregt, auch in der Kita „Sternschuppe“ ein Plakat aufzuhängen und die Eltern um Mithilfe zu bit-

ten. 

 Der Rückschnitt von privaten Hecken und die Säuberung von Straßenrinnen wird von einigen Grund-

stücksbesitzern nicht ernst genommen. Der Vorsitzenden wird beauftragt, diese persönlich auf die 

satzungsgemäße Pflicht hinzuweisen und auch im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde nochmals al-

le Grundstücksbesitzer darauf aufmerksam zu machen. 

 Der Verkehrsspiegel am ehemaligen „Haus Koch“, der für ein gefahrloses Abbiegen aus der Talstraße 

sorgen, soll ist „blind“. Der Ortsbürgermeister soll dies mit dem Bauhof der Verbandsgemeindever-

waltung Altenkirchen-Flammersfeld erörtern und gegebenenfalls einen neuen Spiegel anbringen las-

sen. 

 Bei dem letzten Sturmereignis ist in der Steimeler Straße ein Baum umgestürzt. Das Wurzelwerk hat 

auch den Gehweg beschädigt. Dieser Schaden konnte zwischenzeitlich von der Fa. Marc Abresch, 

Lautzert, beseitigt werden. Die damit im Zusammenhang stehenden Kosten wurden daraufhin von 

der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld bei der Versicherung des Hauseigen-

tümers angemeldet. Diese teilt nunmehr mit, dass sie den Schaden wegen Vorliegen von höherer 

Gewalt nicht übernehmen wird. 

 Die Kosten für den anlässlich von Bauarbeiten durch eine Baufirma beschädigten Baum im Kaulenweg 

wurden zwischenzeitlich erstattet. 

 Für die zu entwässernde Fläche der öffentlichen Verkehrsanlagen hat die Ortsgemeinde für das Jahr 

2022 insgesamt 12.636,26 € an die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld zu zah-

len. 

 An den Eichen, die am Gemeindeverbindungsweg zwischen Fluterschen und Oberwambach stehen, 

hat sich der Eichenprozessionsspinner angesiedelt. Die Population ist zwischenzeitlich beseitigt wor-

den. 

 Am 23.05.2022 hat eine Generalinspektion des Kinderspielplatzes stattgefunden. Als Ergebnis bleibt 

festzustellen, dass alle Geräte sich in einem einwandfreien Zustand befinden. 

 
 

 

TOP 5 Einwohnerfragestunde 

 

Ein Bürger teilt mit, dass die im Kreuzungsbereich Koblenzer Straße / Brunnenstraße stehende Linde 

höheren Fahrzeugen wie zum Beispiel Traktoren die Sicht nimmt. Hier ist dringend eine Aufastung er-

forderlich. Der Vorsitzende wird den Bauhof entsprechend beauftragen 

 
 

 


